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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gültigen
Fassung wir der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und
Straßenverkehr vom 08.02.2012
- Aktenzeichen 03280066930/sie

gegen:

Herrn
Halil Arik

Flamingostraat 72
NL-5912XK VENLO

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch die öffentliche
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3,
41747 Viersen, Zimmer 0115 für den Empfänger offen
und kann dort vom Empfänger eingesehen werden.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im
Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und voll-
streckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach
Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 18.05.2012
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Pulter

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 415
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gültigen
Fassung wir der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und
Straßenverkehr vom 19.04.2012
- Aktenzeichen 03240230762/hö

gegen:

Herrn
Peter Harald Dittmar
Leutzenwärter Weg 1

34289 Zierenberg

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch die öffentliche
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3,
41747 Viersen, Zimmer 0107 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im
Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und voll-
streckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach
Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 10.05.2012
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Erkens

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 416

ZA 2 – 57.01.59 – 178/12 (B)

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-
lung

Hans-Wolfgang Mader,
geb. 10.02.1956 in Bonn, Aufenthalt unbekannt

wird aufgefordert, sich zum Abholen seines Fahrzeu-
ges, Roller, Scooter 400, FIN: L8YGY05F59Y013167,
umgehend zu melden.

Da der Aufenthalt unbekannt ist, wird der Bescheid im
Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510)
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der Kreispolizei-
behörde Viersen, in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3,
montags - donnerstags während der Zeit von 08:30 -
12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 Uhr, freitags von 08:30
- 12:30 Uhr geltend gemacht werden.

Viersen, 22.05.2012

        Der Landrat
als Kreispolizeibehörde

Viersen

Im Auftrag
gez.

Alberts

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 416
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des Kreises Viersen
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

ZA 2 – 57.01.59 –30/12 (BU)

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-
lung

Der Halter des Fahrzeuges, Pkw, Lancia, BF014ZT
(Italien, wird aufgefordert sich umgehend zu melden.

Da der Halter unbekannt ist, wird der Bescheid im
Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510)
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der Kreispolizei-
behörde Viersen, in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3,
montags - donnerstags während der Zeit von 08:30 -
12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 Uhr, freitags von 08:30
- 12:30 Uhr geltend gemacht werden. Hierzu ist das
Eigentum nachzuweisen.

Viersen, 16.05.2012

                  Der Landrat
als Kreispolizeibehörde

Viersen

Im Auftrag
gez.

Alberts

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 417
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen
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Bekanntmachung
der Gemeinde Brüggen

Satzungsbeschluss und Inkrafttreten der 4. Än-
derung des Bebauungsplanes Bra/17 „Zwischen
Stiegstraße und Heidhausener Straße“

Der Rat der Gemeinde Brüggen hat die 4. Änderung
des Bebauungsplanes Bra/17 „Zwischen Stiegstraße
und Heidhausener Straße“ am 15.05.2012 gemäß §
10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NRW als Satzung
beschlossen. Das von der Beschlussfassung betrof-
fene Gebiet ist aus dem nachstehend abgedruckten
Kartenausschnitt ersichtlich.

Die Bebauungsplanänderung erfolgte im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durchführung
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Bra/17 „Zwi-
schen Stiegstraße und Heidhausener Straße“ wird mit
der dazugehörigen Begründung beim Bauamt der
Gemeinde Brüggen, Rathaus Brüggen, Zimmer 306
(Anbau), Klosterstraße 38, 41379 Brüggen, während
der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitge-
halten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft
gegeben.

Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB tritt die Änderung
des Bebauungsplanes mit dieser Bekanntmachung
in Kraft.

Hinweise:

1. Nach § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB werden
unbeachtlich

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.
2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs,
d) nach § 214 Abs 2a beachtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der
Gemeinde Brüggen, Klosterstraße 38, 41379
Brüggen, unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

2. Entschädigungsberechtigte können gemäß § 44
Abs. 3 Satz 1 BauGB Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten
Vermögensnachteile eingetreten sind. Der Ent-
schädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des
Anspruchs gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei der Gemeinde
Brüggen beantragt.

Ein Entschädigungsanspruch erlischt gemäß § 44
Abs. 4 BauGB , wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in §
44 Absatz 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des
Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW kann
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung NRW gegen den Be-
bauungsplan nach Ablauf eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) der Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde Brüggen vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und
die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung

Der Beschluss der 4. Änderung des Bebauungspla-
nes Bra/17 „Zwischen Stiegstraße und Heidhausener
Straße“ als Satzung vom 15.05.2012, Ort und Zeit, in
der die Bebauungsplanänderung und die Begründung
zur Einsichtnahme bereitgehalten werden und die
aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeinde-
ordnung NRW erforderlichen Hinweise werden hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

Brüggen, den 23.05.2012

gez.
Gottwald

Bürgermeister
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Gemeinde Brüggen
Ortsteil Bracht

Geltungsbereich der
4. Änderung des Bebauungsplanes Bra/17 „Zwischen Stiegstraße und Heidhausener Straße“

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 428
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Bekanntmachung
der Gemeinde Grefrath

Neuaufstellung des Bebauungsplanes Gr 2
„Westliches Baugebiet“;
hier: Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Gemeinde Grefrath hat in seiner Sitzung
am 15. Mai 2012 folgenden Beschluss gefasst:

Der Entwurf des Bebauungsplanes Gr 2 „Westliches
Baugebiet“ einschließlich Begründung ist gemäß § 3
Absatz 2 BauGB öffentlich auszulegen.

Der Bebauungsplan einschließlich Begründung und
Umweltbericht liegt in der Zeit vom 11.06.2012 bis
12.07.2012 im Bauamt der Gemeinde Grefrath, Rat-
haus Oedt, Johannes-Girmes-Straße 21, Zimmer 8,
während der Dienststunden, und zwar montags von
8:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:00
Uhr, dienstags bis donnerstags von    8:00 Uhr bis
13:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, freitags
von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr, öffentlich aus. Zu dem
Bebauungsplan liegen keine Fachgutachten vor, da
diese entbehrlich sind.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen
zu dem Bebauungsplan schriftlich oder zur Nieder-
schrift im Bauamt, Zimmer 7, abgegeben werden, über
die der Rat in öffentlicher Sitzung entscheidet. Nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bleiben bei
der Beschlussfassung unberücksichtigt. Ein Antrag
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzu-
lässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden,
aber hätten geltend gemacht werden können.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nach-
stehend abgedruckt.

Grefrath, den 22.05.2012

Der Bürgermeister

Lommetz
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Bekanntmachung
der Stadt Kempen

Flächennutzungsplan der Stadt Kempen -
48. Änderung
-östlich Schaephuysener Straße -
Stadtteil Tönisberg
hier: (frühzeitige) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB

Der von der 48. Änderung des Flächennutzungsplans
betroffene Bereich liegt im Stadtteil Tönisberg und
erfasst im Wesentlichen eine Fläche nördlich des
Ortskerns zwischen Umgehungsstraße uns
Schaephuysener Straße.
Der von der 48. Änderung betroffene Bereich ist dem
beigefügten Kartenausschnitt zu entnehmen. Sie
beinhaltet die Änderung der Darstellung einer
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ in
eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung
„Einzelhandel“.

An dieser Planung soll die Öffentlichkeit gemäß § 3
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig beteiligt
werden.

Die Ziele und Zwecke der Planung sowie die
voraussichtlichen Auswirkungen werden in einer
öffentlichen Versammlung am

Mittwoch, den 13.06.2012, um 19.00 Uhr,
im Kath. Pfarramt, Bergstraße 24

 in 47906 Kempen -Tönisberg

vorgestellt.

Darüber hinaus hängt der städtebauliche Entwurf zur
48. Änderung des Flächennutzungsplans bei der
Stadtverwaltung Kempen, Buttermarkt 1, Stadtplan-
ungsamt, sowie in der Verwaltungsstelle Tönisberg,
Helmeskamp 31, aus in der Zeit vom

11.06.2012 bis einschließlich 20.07.2012

montags bis mittwochs
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und
von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr

donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und
von  13.30 Uhr bis 18.00 Uhr

sowie freitags
von  8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

öffentlich aus.

Während dieser Zeit besteht Gelegenheit, die Planung
einzusehen und sich über die allgemeinen Ziele und
Zwecke der Planung sowie die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung unterrichten zu lassen.

Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.
Anregungen können bei der vorgenannten Dienststel-
le auch schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift
abgegeben werden.

Kempen, den 24.05.2012
In Vertretung

gez. Kahl
Techn. Beigeordneter
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Bereich der 48. Flächennutzungsplanänderung 
- östlich Schaephuysener Straße -

Stadt Kempen -Planungsamt-1:5000
300m150m100m50m 200 m 250m

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 432
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Bekanntmachung
der Stadt Kempen

Bebauungsplan Nr. 151 -Östlich Schaephuysener
Straße-
Stadtteil Tönisberg
hier: (frühzeitige) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB

Mit dem Bebauungsplan Nr. 151 -Östlich Schaep-
huysener Straße- sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Ansiedlung eines
Grundversorgers mit Bäckerei geschaffen werden, um
die Versorgung der örtlichen Bevölkerung mit Waren
des täglichen und kurzfristigen Bedarfs sicher zu
stellen.
Für den Bereich der Bestandsbebauung verfolgt der
Bebauungsplan das Ziel einen Rahmen für die
Ansiedlung mischgebietstypischer und nicht störender
Handwerks- und Einzelhandelsbetriebe zu definieren.
Das Plangebiet erfasst im wesentlichen den Bereich
zwischen Umgehungsstraße, Schaephuysener und
Vluyner Straße.
Dieser Bereich ist im beigefügten Kartenausschnitt
kenntlich gemacht.
An dieser Planung soll die Öffentlichkeit gemäß § 3
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig beteiligt
werden.
Die Ziele und Zwecke der Planung sowie die voraus-
sichtlichen Auswirkungen werden in einer öffentlichen
Versammlung am

Mittwoch, den 13.06.2012, um 19.00 Uhr,
im Kath. Pfarramt, Bergstraße 24

 in 47906 Kempen -Tönisberg

vorgestellt.

Darüber hinaus hängt der städtebauliche Entwurf bei
der Stadtverwaltung Kempen, Buttermarkt 1,
Stadtplanungsamt, in der Zeit vom

11.06.2012 bis einschließlich 20.07.2012

montags bis mittwochs
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und
von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr

donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr

sowie freitags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

öffentlich aus.

Zusätzlich hängt der städtebauliche Entwurf in der
Verwaltungsstelle Tönisberg, Helmeskamp 31, aus.
Während dieser Zeit besteht Gelegenheit, die Planung
einzusehen und sich über die allgemeinen Ziele und
Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der
Planung zu informieren.
Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.
Anregungen können bei der vorgenannten Dienststelle
auch schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift
abgegeben werden.

Kempen, den 24.05.2012

In Vertetung

gez. Kahl
Techn. Beigeordneter
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Bekanntmachung
der Stadt Kempen

Flächennutzungsplan der Stadt Kempen - 49.
Änderung
-Gewerbegebiet Krefelder Weg / Kempener
Außenring-
Stadtteil Kempen
hier: (frühzeitige) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB

Der von der 49. Änderung des Flächennutzungsplans
betroffene Bereich liegt im Stadtteil Kempen und
erfasst im Wesentlichen die Fläche östlich des
Gewerbegebietes Krefelder Weg.
Der von der 49. Änderung betroffene Bereich ist dem
beigefügten Kartenausschnitt zu entnehmen.
Sie beinhaltet die Änderung der Darstellung von
„Fläche für die Landwirtschaft“ in „gewerbliche
Baufläche“
An dieser Planung soll die Öffentlichkeit gemäß § 3
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig beteiligt
werden.

In der Zeit vom

11.06.2012 bis einschließlich 20.07.2012

montags bis mittwochs
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und
von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr

donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr

sowie freitags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

hängt der Vorentwurf zur 49. Änderung des
Flächennutzungsplans bei der Stadtverwaltung
Kempen, in 47906 Kempen, Buttermarkt 1, Stadtplan-
ungsamt, öffentlich aus.

Während dieser Zeit besteht Gelegenheit, die Planung
einzusehen und sich über die allgemeinen Ziele und
Zwecke der Planung sowie die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung unterrichten zu lassen.

Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.
Anregungen können bei der vorgenannten Dienststel-
le auch schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift
abgegeben werden.

Kempen, den 24.05.2012

In Vertretung

gez. Kahl
Techn. Beigeordneter
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Bereich der 49. Flächennutzungsplanänderung 
- Gewerbegebietserweiterung Krefelder Weg -

Stadt Kempen -Planungsamt-1:5000
300m150m100m50m 200 m 250m

Abl. Krs. Viie. 2012, S. 436



438

Bekanntmachung
der Stadt Kempen

Bebauungsplan Nr. 150 -Gewerbegebiet
Krefelder Weg / Kempener Außenring-
Stadtteil Kempen
hier: (frühzeitige) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB

Mit dem Bebauungsplan Nr. 150 -Gewerbegebiet
Krefelder Weg / Kempener Außenring- sollen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die
Entwicklung der gewerblichen Baufläche zwischen
dem bestehenden Gewerbegebiet am Krefelder Weg
und dem Kempener Außenring geschaffen werden.
Ziel ist weiterhin die Ansiedlung von kleineren nicht
störenden Gewerbebetrieben.

Das Plangebiet erfasst im Wesentlichen den Bereich
östlich des Gewerbegebietes Krefelder Weg. Dieser
Bereich ist im beigefügten Kartenausschnitt  kennt-
lich gemacht.

An dieser Planung soll die Öffentlichkeit gemäß § 3
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig beteiligt
werden.

In der Zeit vom

11.06.2012 bis einschließlich 20.07.2012

montags bis mittwochs
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr

donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr

sowie freitags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

hängt der städtebauliche Entwurf bei der Stadtverwal-
tung Kempen, Buttermarkt 1, Stadtplanungsamt, öf-
fentlich aus.

Während dieser Zeit besteht Gelegenheit, die Planung
einzusehen und sich über die allgemeinen Ziele und
Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der
Planung zu informieren.

Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.
Anregungen können bei der vorgenannten Dienststel-
le auch schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift
abgegeben werden.

Kempen, den 24.05.2012

In Vertretung

gez. Kahl
Techn. Beigeordneter
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Bereich des Bebauungsplans Nr. 150 
- Gewerbegebiet Krefelder Weg/Kempener Außenring -

Stadt Kempen -Planungsamt-1:5000
300m150m100m50m 200 m 250m

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 438
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Bekanntmachung
der Stadt Kempen

Bebauungsplan Nr. 148 -Am Beyertzhof-
Stadtteil St. Hubert
hier: (frühzeitige) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB

Mit dem Bebauungsplan Nr. 148 -Am Beyertzhof-
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
den Bau einer Altenwohnanlage östlich des
Beyertzhofes geschaffen werden.

Das Plangebiet erfasst im Wesentlichen den Bereich
der heute ungenutzten Erweiterungsfläche des
Friedhofes. Dieser Bereich ist im beigefügten
Kartenausschnitt  kenntlich gemacht.

An dieser Planung soll die Öffentlichkeit gemäß § 3
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig beteiligt
werden.

In der Zeit vom

11.06.2012 bis einschließlich 20.07.2012

montags bis mittwochs
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr

donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr

sowie freitags
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

hängt der städtebauliche Entwurf bei der Stadtverwal-
tung Kempen, Buttermarkt 1, Stadtplanungsamt,
öffentlich aus.

Während dieser Zeit besteht Gelegenheit, die Planung
einzusehen und sich über die allgemeinen Ziele und
Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der
Planung zu informieren.

Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.
Anregungen können bei der vorgenannten Dienststel-
le auch schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift
abgegeben werden.

Kempen, den 24.05.2012
In Vertretung

gez. Kahl
Techn. Beigeordneter
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Bereich des Bebauungsplans Nr. 148 
- Am Beyertzhof -

Stadt Kempen -Planungsamt-1:5000
300m150m100m50m 200 m 250m

Abl. Krs. Vie. 2012, S: 440
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Bekanntmachung
der Gemeinde Niederkrüchten

Einplanieren von Reihengräbern auf den
gemeindeeigenen Friedhöfen

Die Ruhefrist (25 Jahre) für nachstehend aufgeführte
Reihengräber ist
abgelaufen:

Grab-Nr. 175 – 219 (Beerdigungen von 1973 – 1985)
auf der Erweiterungsfläche des Friedhofes
Oberkrüchten

Grab-Nr. 507 – 536 (Beerdigungen von 1985 – 1987)
auf der zweiten Erweiterungsfläche des Friedhofes
Elmpt

Grab-Nr. 21 – 80 (Beerdigungen von 1979 – 1985) auf
der Erweiterungsfläche des Friedhofes
Niederkrüchten

Gemäß §§ 10 und 13 der Friedhofssatzung der Ge-
meinde Niederkrüchten über die Benutzung der Fried-
höfe und Bestattungseinrichtungen vom 30. Oktober
2007 in der zurzeit geltenden Fassung wird hiermit
auf den Ablauf der Ruhefristen hingewiesen. Die bis-
herigen Nutzungsberechtigten werden gebeten, alle
Baulichkeiten wie Denkmäler, Einfassungen usw. bis
zum 31. August 2012 zu entfernen.

Bekanntmachung
der Stadt Kempen

Die an Herrn Mohamad Chalhoub, geb. 14.09.78 ge-
richtete Übergangsmitteilung nach § 7 des Unterhalts-
vorschussgesetzes (UVG) vom  23.05.2012 kann nicht
zugestellt werden, da der Aufenthalt nicht ermittelt
werden kann. Die Übergangsmitteilung kann bei der
Stadt Kempen - Jugendamt - , Antoniusstr. 24, im
Raum Nr. 27 (Nebengebäude), 47906 Kempen, ein-
gesehen werden. Sie gilt zwei Wochen nach der Ver-
öffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zu-
gestellt.

Kempen, den 23.05.2012

Der Bürgermeister
Im Auftrag:

(Becker)

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 442

Bekanntmachung
der Stadt Kempen

über die Widmung einer Straße in der Stadt Kempen
gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23.
September 1995 (GV. NRW. S. 1028) in der zur Zeit
geltenden Fassung.

Der Borgesweg wird im Sinne § 3 StrWG NRW mit
Wirkung des auf die öffentliche Bekanntmachung
folgenden Tages für den öffentlichen Verkehr als
Anliegerstraße gewidmet.

Ein Plan, der die gewidmete Fläche ausweist, kann
während der Dienststunden beim Tiefbauamt -
Abteilung Tiefbauverwaltung, Zimmer 211 - der Stadt
Kempen, Rathaus, Buttermarkt 1, 47906 Kempen
eingesehen werden.

Die Widmungsverfügung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39 in
40213 Düsseldorf, einzureichen.

Die Klage ist gegen die Stadt Kempen, Buttermarkt 1
in 47906 Kempen zu richten. Wird die Klage schriftlich
eingereicht, so sollen ihr 2 Abschriften beigefügt
werden.

Das Einreichen der Klage in elektronischer Form ist
form- und fristgerecht nicht möglich, da die hierfür
erforderlichen technischen Voraussetzungen nicht
vorliegen.

Falls die Frist von einem Monat durch das Verschul-
den eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte,
so würde dessen Verschulden dem Vollmachtgeber
zugerechnet werden.

Kempen, den 21.05.2012

Stadt Kempen
Der Bürgermeister
In Vertretung:

gez.
Kahl

Techn. Beigeordneter
Abl. Krs. Vie. 2012, S. 442
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Bekanntmachung
der Gemeinde Schwalmtal

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat am 02. Mai
2012 gem. § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I. S. 2414), zuletzt geändert durch
Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)
die Aufstellung des Bebauungsplanes Wa/14, 4. Än-
derung „Wiesenstraße“ beschlossen. Gleichzeitig
wurde gem. § 13 a BauGB in Verbindung mit § 13
Abs. 2 BauGB beschlossen, die Auslegung des
Bebauungsplanes nach § 3 Abs. 2 BauGB durchzu-
führen. Zu diesem Bebauungsplan gehört eine Begrün-
dung.

Aufgrund dieser Beschlußfassung erfolgt die öffentli-
che Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes
Wa/14 II, 4. Änderung „Wiesenstraße“ mit Begründung
in der Zeit

vom 11. Juni 2012 bis einschließlich 11. Juli  2012

zu jedermanns Einsicht im Fachbereich Planung,
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Schwalmtal, Markt
20, Zimmer 209, während folgender Dienststunden:

montags bis mittwochs
von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr,

donnerstags
von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr sowie

freitags
von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr.

Während dieser Zeit können Stellungnahmen zu dem
Entwurf des Bebauungsplanes vorgebracht werden.
Nach Ablauf der Auslegungsfrist wird der Rat der Ge-
meinde Schwalmtal über die fristgemäß vorgebrach-
ten Stellungnahmen beschließen. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Plan

Alle bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeräumten Bau-
lichkeiten werden von der Friedhofsverwaltung entfernt
und verwertet.

Niederkrüchten, den 15. Mai 2012

              Der Bürgermeister
     In Vertretung

              gez. Blech

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 442

unberücksichtigt bleiben können. Ein Antrag nach §
47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig,
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber
hätten geltend gemacht werden können.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungs-
plan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufge-
stellt wird.

Die Abgrenzung des Planentwurfes ergibt sich aus
dem nachstehend abgedruckten Ausschnitt aus der
Deutschen Grundkarte.

Schwalmtal, den 22. Mai 2012

In Vertretung:
gez.: Gather
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Abl. Krs. Vie. 2012, S. 443
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Öffentliche Bekanntmachung: Haushaltssatzung der Stadt Tönisvorst für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV
NRW S. 271), hat der Rat der Stadt Tönisvorst mit Beschluss vom 22.03.2012 folgende Haushaltssatzung
erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und
zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf 47.043.354 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 52.322.886 EUR

im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 44.853.696 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 50.496.716 EUR

Bekanntmachung
der Stadt Tönisvorst

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 5.819.045 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf 6.023.026 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.845.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

235.000 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

5.279.532 EUR

festgesetzt.
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§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

12.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 225 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 435 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 435 v.H.

§ 7

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede von dem Vermerk
betroffene Stelle beim Freiwerden in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe
umzuwandeln.

2. Soweit im Stellenplan „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser
Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 8

Haushaltsvermerke

- Deckungsfähigkeit

Innerhalb des NKF-Haushalts sind sämtliche Aufwandsermächtigungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Produktes zu einem Budget zusammengefasst.

Ausnahmen:

Ausgenommen von diesem Budget sind die Aufwandsermächtigungen für
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- bilanzielle Abschreibungen
- Interne Leistungsverrechnungen
- die über den Fachbereich A verwalteten Aufwendungen
  (Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren,Dienstreisen sowie Betriebs- und
  Geschäftsausstattung)
- Gebäude (Strom, Versicherung, Reinigung, Instandhaltungsmaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen in
  Zusammenhang mit städtischen Gebäuden)

Diese jeweiligen Aufwandsarten werden getrennt für sich innerhalb des gesamten NKF-Haushaltes zu
einem Budget zusammengefasst.

Aufwandsermächtigungen denen zweckgebunden Erträge gegenüberstehen sowie die Aufwandspositionen
für Festwerte sind von der Budgetregelung ausgeschlossen.

Zweckgebundene Mehrerträge stehen für Mehraufwendungen zur Verfügung.
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Mehrerträge bei bestimmten Entgelten für bestimmte Leistungen können als Mehraufwendungen zur Erbringung
dieser Leistungen verwendet werden.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die zugehörigen Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit.
Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO n.F.).

2. BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich
bekanntgemacht.
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche
Verwaltungsbehörde in Viersen mit Schreiben vom 03.04.2012 angezeigt worden.
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als
untere staatliche Verwaltungsbehörde in Viersen mit Verfügung vom 16.05.2012 erteilt worden.
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt gemäß § 80 Abs. 6 GO NRW während der Dienststunden im
Verwaltungsgebäude Hospitalstraße, Zimmer 101, zur Einsichtnahme aus.

Tönisvorster Amtsblatt Jhrg. 18/Nr. 12/S. 91

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 445

Bekanntmachung
der Stadt Tönisvorst

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG
-) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94), wird die an

Herrn Heinrich Lothar Wolbring, zul. Corneliusplatz 46, 47918 Tönisvorst

gerichtete amtliche Verfügung vom 12.04.2012, öffentlich zugestellt, da die derzeitige Anschrift nicht ermittelt
werden kann.

Die amtliche Verfügung kann während der allgemeinen Sprechzeiten bei der Abteilung Finanzen, Stadtkasse,
Hospitalstraße 15, 47918 Tönisvorst, Zimmer 107 von dem Empfänger eingesehen und in Empfang genommen
werden.

Sie gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Tönisvorst als zugestellt.

Stadt Tönisvorst
Der Bürgermeister

Im Auftrag:
gez. Waßen

Tönisvorster Amtsblatt Jhrg. 18/Nr. 12/S. 91

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 447
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Bekanntmachung
der Stadt Tönisvorst

Aufstellung der 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Tö-40 „Verbindungsstraße“, Stadt-
teil St. Tönis;
hier: Aufstellungsbeschluss und Durchführung der öffentlichen Planauslegung

Der Planungsausschuss der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 18.05.2006 gemäß § 2 Abs. 1 in
Verbindung mit Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) den Beschluss zur Aufstellung der 2. vereinfachten
Änderung des Bebauungsplanes Tö-40 „Verbindungsstraße“ gefasst und die Durchführung der öffentlichen
Planauslegung gemäß § 3 Abs. 2 des BauGB in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414)
in der z. Zt. geltenden Fassung beschlossen. Der Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes ergibt sich aus
dem u. a. Kartenausschnitt.

Abgrenzung der 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Tö-40 „Verbindungsstraße“.
Ziel und Zweck der Bebauungsplanänderung im vereinfachten Änderungsverfahren gemäß § 13 BauGB ist
die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von Wintergärten und
Terrassenüberdachungen sowie die Schaffung neuer Baumöglichkeiten.

Die öffentliche Auslegung findet in der Zeit vom

31. Mai 2012 bis einschl. 02. Juli 2012

im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Straße 8, Zimmer 3 und 4, während der Dienststunden statt.

Dienststunden sind:
Montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.
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Während der angegebenen Zeit kann der Entwurf der 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Tö-40
„Verbindungsstraße“ einschl. Begründung eingesehen und erörtert sowie Anregungen schriftlich vorgebracht
oder zur Niederschrift erklärt werden bei der Abteilung 8.1 Stadtplanung der Stadt Tönisvorst im
Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 3 und 4. Über fristgerecht mitgeteilte Anregungen
entscheidet der Planungsausschuss bzw. Rat der Stadt Tönisvorst.

Tönisvorst, den 14.05.2012

Der Bürgermeister
Gez. Goßen

Tönisvorster Amtsblatt Jhrg. 18/Nr. 12/S. 94

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 448

Bekanntmachung
der Stadt Tönisvorst

Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-20 „Willicher Straße/Benrader Straße“, Stadtteil St.Tönis
hier: Aufstellungsbeschluss und Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Planungsausschuss der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 30.06.2011 den Aufstellungsbeschluss
für den Bebauungsplan Tö-20 „Willicher Straße/Benrader Straße“ gefasst, dem Entwurf des Bebauungs-
planes Tö-20 „Willicher Straße/ Benrader Straße“ zugestimmt und die Einleitung des planungsrechtlichen
Verfahrens beschlossen. Zur Umsetzung dieses Beschlusses wird eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S.
2414) in der z. Zt. geltenden Fassung durchgeführt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tö-20 „Willicher
Straße/Benrader Straße“ ergibt sich aus dem u.a. Kartenausschnitt.
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Ziel und Zweck der Bebauungsplanänderung ist die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen zur Er-
richtung von Wintergärten, Terrassenüberdachungen sowie die Schaffung neuer Baumöglichkeiten und die
Änderung der räumlichen Zuordnung von Ausgleichsflächen.

Es besteht für jedermann Gelegenheit, Anregungen
in der Zeit vom 31. Mai 2012 bis einschließlich 15. Juni
2012, bei der Abteilung 8.1 Stadtplanung der Stadt
Tönisvorst im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser
Str. 8, Zimmer 3 und 4, während der Dienststunden
vorzubringen und sich mündlich zur Niederschrift oder
schriftlich dazu zu äußern.

Dienststunden sind:
Montags bis donnerstags
von  8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

sowie freitags
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr.

Mit Ablauf des 15. Juni 2012 ist die frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung im Verfahren zur Aufstellung
des Bebauungsplanes Tö-20 „Willicher Straße/
Benrader Straße“, 5. Änderung abgeschlossen.

Tönisvorst, den 14.05.2012
Der Bürgermeister

Goßen
Tönisvorster Amtsblatt Jhrg. 18/Nr. 12/S. 95

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 449
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Bebauungsplan Nr. 23-4 „Solferinostraße“ in Viersen
- Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB -

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung hat
in seiner Sitzung am 15.05.2012 folgenden Beschluss
gefasst:

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung
beschließt

die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §
3 Abs. 1 BauGB durch Aushang der Planunterlagen
für 2 Wochen in zeitlicher Verbindung mit einer Bürger-
versammlung nach vorheriger ortsüblicher Bekannt-
machung.

Das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes Nr.
23-4 „Solferinostraße“ erfolgt im beschleunigten Ver-
fahren gem. § 13a BauGB ohne Durchführung einer
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Viersen und
umfasst im Wesentlichen Flächen innerhalb eines
Bereiches zwischen der Körnerstraße, der Straße
Lichtenberg, dem Hoserkirchweg und der Hohlstraße.

Der genaue Verlauf der Grenze des Plangebietes ist
aus dem beigefügten Kartenausschnitt ersichtlich.

Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 41
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV.
NRW. 2011 S. 685) in Verbindung mit § 3 und § 13a
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl.
I S. 1509).“

Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung und -
planung am 15.05.2012 gefasste Beschluss wird
hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Zum Zwecke der frühzeitigen Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke des
Bebauungsplanes Nr. 23-4 „Solferinostraße“ besteht
die Möglichkeit zur Äußerung und Erörterung in der
Zeit

vom 14.06.2012 bis einschließlich 29.06.2012

im Fachbereich 60/I - Bauleitplanung, Bahnhofstraße

23, Viersen, Rathaus, 2. Obergeschoss, während der
folgenden Dienstunden:

Montag bis Freitag
vormittags von 07.45 bis 12.45 Uhr

Montag bis Donnerstag
nachmittags von 13.15 bis 17.00 Uhr.

Als Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, dem
14.06.2012 um 19:30 Uhr eine Bürgerversammlung
statt im Rathaus Viersen, Bahnhofstraße 23, 1. Ober-
geschoss, Sitzungssaal, Raum 103.
Der Sitzungssaal ist barrierefrei über den an der
Gebäudeseite Königsallee vorhandenen Aufzug zu
erreichen.

Inhaltliches Ziel des Bebauungsplanes Nr. 23-4 ist die
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23-2 (Rechtskraft
19.04.1974), unter Fortfall der verkehrsplanerischen
Inhalte dieses Planes in Form der Festsetzung von
Straßenverkehrsflächen für den Bau einer örtlichen
Hauptverkehrsstraße, zugunsten einer baulichen
Innenentwicklung zur Ergänzung des örtlichen
Wohnungsbestandes im Plangebiet unter heutigen
Gesichtspunkten.
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 23-4 „Solferinostraße“ erfolgt gemäß § 13a BauGB,
der besondere Regelungsinhalte zur Aufstellung von
Bebauungsplänen der Innenentwicklung enthält, die
darauf abzielen die Verfahrensdauer des Aufstellungs-
verfahren zu verkürzen (beschleunigtes Verfahren).
Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 BauGB wird
von der Durchführung einer Umweltprüfung gemäß §
2 Abs. 4 BauGB abgesehen, unbeachtlich dessen, sind
natürlich alle umweltrelevanten Faktoren innerhalb der
Planaufstellung zu beachten.

Viersen, den 22.05.2012

Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. Dr. Schrömbges
Beigeordneter
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Bebauungsplan Nr. 238 „Ostgraben/Rennstraße“
in Viersen

- Beschluss über die erneute Auslegung -

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der
Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 15.05.2012
folgenden Beschluss gefasst:

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -
planung beschließt

die erneute Auslegung des Bebauungsplanes Nr.
238 „Ostgraben/Rennstraße“ in Viersen-Dülken
gem. § 4a Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 2
BauGB.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Dülken,
unmittelbar angrenzend an den historischen
Stadtkern von Dülken. Es wird im Nordosten
durch die Hospitalstraße, im Südosten durch die
Rennstraße, im Süden durch die Eintracht-
straße, im Südwesten durch die Adlerstraße und
im Nordwesten durch den Ostgraben begrenzt.

Die genaue Abgrenzung des Bereiches ist im
Plan zeichnerisch eindeutig dargestellt und aus
dem beigefügten Kartenausschnitt ersichtlich.

Zum Entwurf des Bebauungsplanes gehört eine
Begründung gem. § 2a BauGB.

Die gestalterischen Vorschriften gem. § 86
BauO NRW werden Bestandteil der Festset-
zungen des Bebauungsplanes.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung aufgestellt.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten
die für den Planbereich geltenden Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes Nr. 205-3. Änderung
außer Kraft.

Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7
und 41 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW.
S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. 2011
S. 685) in Verbindung mit den §§ 2, 3, 4a und

13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) und des
§ 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesbauordnung – BauO NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 22.12.2011 (GV. NRW.
2011 S. 729).“

Aufgrund dieses Beschlusses liegt der Entwurf
Bebauungsplanes einschließlich Begründung im
Fachbereich 60/I Bauleitplanung, Bahnhofstraße 23,
Viersen, Rathaus, 2. Obergeschoss, während der fol-
genden Dienststunden öffentlich aus:

montags bis freitags
vormittags von 07.45 bis 12.45 Uhr

montags bis donnerstags
nachmittags von 13.15 bis 17.00 Uhr

Die Auslegungsfrist erfolgt in der verkürzten Zeit

vom 12.06.2012 bis einschließlich 29.06.2012.

Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird dar-
auf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist
Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der
Stadtverwaltung Viersen abgegeben werden können.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47
der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten
geltend gemacht werden können.

Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung und -
planung der Stadt Viersen am 15.05.2012 gefasste
Beschluss zur Aufstellung und Auslegung des
Bebauungsplanes Nr. 238 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Viersen, den 23.05.2012

Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. Dr. Schrömbges
Beigeordneter
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Erste Änderungsatzung zur Satzung für das Ju-
gendamt der Stadt Viersen vom 23.05.2012

Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund der §§ 69 ff.
Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugend-
hilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl.
I S.1163) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011
(BGBl. I S. 2975) geändert worden ist, der §§ 2 und 3
Abs. 2 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes - AG-KJHG - vom 12.
Dezember 1990 (GV. NRW. S. 664/SGV. NRW. 216),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Februar 2012
(GV NRW S. 97), und des § 4 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW.
S.685), in seiner Sitzung am 22.05.2012 folgende
Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung für das Jugendamt der Stadt Viersen vom
21.03.2012 wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 1  wird um folgende Ziffer 11 ergänzt:

„eine Vertreterin oder ein Vertreter des Integrationsra-
tes oder Integrationsausschusses, die oder der durch
den Integrationsrat oder Integrationsausschuss ge-
wählt wird.“

2. § 4 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„Für jedes beratende Mitglied nach Abs. 1 Ziffern 3 bis
11 und nach Abs. 2 ist eine Stellvertretung zu bestel-
len.

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vom Rat der Stadt Viersen am 22.05.2012 be-
schlossene Erste Änderungsatzung zur Satzung für
das Jugendamt der Stadt Viersen wird hiermit gemäß
§ 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung in Verbindung
mit § 4 der Bekanntmachungsverordnung und § 16
der Hauptsatzung der Stadt Viersen öffentlich bekannt
gemacht.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntma-
chung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei
denn,

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

2. diese Änderungssatzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

3. der Bürgermeister hat den Beschluss vorher be-
anstandet oder

4. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenü-
ber der Stadt Viersen vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Viersen, den 23.05.2012

gez.
T h ö n n e s s e n

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 455
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Bekanntmachung
der Stadt Willich
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Bekanntmachung
der Viersener Aktien-Baugesellschaft AG

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 461
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Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft
Viersen-Boisheim

Haushaltssatzung für das Geschäftsjahr 2012 /
2013

Gem. § 14 der Satzung der Jagdgenossenschaft
Viersen-Boisheim und gem. § 7 Abs.3 des LJG NRW
hat die Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft
Viersen-Boisheim am 16.11.2011 für das Geschäfts-
jahr 2012/13 die folgende Haushaltssatzung
beschlossen:

1. Der Haushalt für das Geschäftsjahr 2012 I 13
wird auf
der Einnahmeseite auf 8.754,68 EUR
und
auf der Ausgabeseite auf 8.754,68 EUR
festgesetzt.

2. Kredite werden nicht veranschlagt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht
beansprucht.

Die Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt-
gegeben.
Der Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2012 /13 liegt
in der Zeit vom 11. Juni  - 22. Juni 2012 zur Einsicht-
nahme beim Kassenverwalter, Hans-Willi Waters,
Nettetaler Str. 100 in 41751 Viersen aus.

Viersen, 14.5.2012

gez. Heinz Erkens
- Jagdvorsteher

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 462

Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft
des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes
St. Hubert

der Haushaltssatzung der Jagdgenossenschaft des
gemeinschaftlichen Jagdbezirkes St. Hubert in
Kempen-St. Hubert für das Geschäftsjahr 2012/2013

I. Haushaltssatzung

Aufgrund des § 7 Abs. 3 des Landesjagdgesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07. Dezember 1994 (GV NRW
1995 S. 2) hat die Genossenschaftsversammlung der
Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen

Jagdbezirkes St. Hubert in Kempen-St. Hubert am
23. Mai 2012 folgende Haushaltssatzung für das
Geschäftsjahr 2012/2013 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2012/2013
wird

in der Einnahme auf              17.950 EUR

in der Ausgabe auf                17.950 EUR

festgesetzt.

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Geschäfts-
jahr 2012/2013 wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan wird ab dem 31. Mai 2012 zur
Einsichtnahme während der Dienststunden im
Rathaus in Kempen, Buttermarkt 1, Zimmer 119,
verfügbar gehalten.

Kempen, den 24.05.2012

gez.
(Rübo)

Vorsitzender des
Jagdvorstandes

Abl. Ks. Vie. 2012,S. 462

Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft
des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes
St. Hubert

der Jahresrechnung der Jagdgenossenschaft des
gemeinschaftlichen Jagdbezirkes St. Hubert in
Kempen-St. Hubert für das Geschäftsjahr 2011/2012

I. Jahresrechnung

Aufgrund des § 7 Abs. 3 des Landesjagdgesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07. Dezember 1994 (GV NRW
1995 S. 2) hat die Genossenschaftsversammlung der
Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen
Jagdbezirkes St. Hubert in Kempen - St. Hubert am
23. Mai 2012 folgenden Beschluss gefasst:
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1. Die Genossenschaftsversammlung beschließt
die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011/
2012, die mit folgendem Ergebnis abschließt:

   a) Gesamteinnahmen 17.913,44 EUR
   b) Gesamtausgaben 17.737,62 EUR
   c) Gesamtbestand      175,82 EUR

       (zu übertragen in das Geschäftsjahr 2012/2013)

2. Dem Vorstand und der Kassenführung werden
für das Geschäftsjahr 2011/2012 vorbehaltlose
Entlastung erteilt.

II. Bekanntmachung der Jahresrechnung

Die vorstehende Jahresrechnung für das
Geschäftsjahr 2011/2012 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Die Jahresrechnung mit dem Jagdpachtverteilungs-
plan und der Jagdpachtverteilungsliste 2011/2012 wird
ab dem 31. Mai 2012 zur Einsichtnahme während der
Dienststunden im Rathaus in Kempen, Buttermarkt
1, Zimmer 119, verfügbar gehalten.

Kempen, den 24.05.2012

gez.
(Rübo)

Vorsitzender des
Jagdvorstandes

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 462

Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft Lobberich

Satzungsänderung

Die Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossen-
schaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Nettetal-
Lobberich hat am 16. April 2012 folgende Änderung
ihrer Satzung vom  29. Juni 1980, in der Fassung vom
04.04.1996 beschlossen:

Der Absatz 3 des § 14 der Satzung erhält folgende
Änderung:

(3) Ein Rechnungsprüfer wird jedes Jahr für zwei
Geschäftsjahre bestellt, so dass nicht beide
gleichzeitig ausscheiden.
Rechnungsprüfer kann nicht sein, wer dem

Jagdvorstand als Mitglied oder Stellvertreter
angehört oder ein Amt für die Jagdgenossen-
schaft ausübt oder wer zu einem Funktions-
träger in einer Beziehung der in § 12 Absatz 3
bezeichneten Art steht.

Diese Satzungsänderung wird gemäß § 7 Absatz 2
LJG-NW mit der Bekanntmachung ihrer Genehmigung
und ihrer öffentlichen Auslegung rechtsverbindlich.
Die Satzungsänderung liegt in der Zeit vom 11. Juni
bis 23. Juni 2012, während  der Dienststunden beim
Bürgerservice der Stadt Nettetal, Doerkesplatz, zur
Einsichtnahme aus.

Nettetal, den 16.04.2012

gez. (Nelissen) (Wolfers) (Verhuelsdonk)
        Vorsitzender Beisitzer Beisitzer

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 463



464



465



466

Herausgeber: Der Landrat des Kreises
Viersen - Amt für Personal und Organisation,
Rathausmarkt 3,
41747 Viersen, Tel. (02162) 39 - 1027
E-Mail: Amtsblatt@kreis-viersen.de
Erscheinungsweise: Alle 14 Tage
Topographisches Landeskartenwerk:
Vervielfältigt und veröffentlicht mit Genehmigung
des Landrats des Kreises Viersen
- Katasteramt -
Bezug: Inklusive Versandkosten
Jahresabonnement: 48,00 EUR
Einzelabgabe:   1,20 EUR
zahlbar im voraus nach Erhalt der Rechnung
(Zu bestellen beim Herausgeber)
Kündigung: Nur zum Jahresende, sie muss bis
zum 31. Oktober beim Herausgeber vorliegen.
Verantwortlich für den Inhalt: Landrat
Peter Ottmann
Druck: Hausdruckerei Kreisverwaltung Viersen

Kreis Viersen - Der Landrat- Postfach 100 762 - 41707 Viersen
Postvertriebsstück - F 5565 B - Gebühr bezahlt

KREIS
VIERSENAmtsblatt


